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Naturschutz geht uns alle an!  

Regeln für den Umgang mit Terrarientieren  
 

 
 

 
 

 
Viele Tierarten sind in Ihren Lebensräumen 
bedroht. Sie werden durch Fang zu 
kommerziellen Zwecken, vor allem aber 
durch anhaltende Biotopzerstörungen stark 
dezimiert. Die natürlichen Lebensräume 
werden seit Jahren anhaltend vernichtet.  
 
Besonders betroffen sind die Regenwälder 
unserer Erde. In einer Studie aus 2011 hat 
der WWF über die globale Waldzerstörung 
und ihre Auswirkung auf Klima, Mensch und 
Natur folgendes zusammengefasst: 
 

 

 

 

 

 

„Wälder sind die artenreichsten Lebensräume der Welt. Von den 1,3 

Millionen beschriebenen Tier- und Pflanzenarten leben etwa zwei Drittel im 

Wald.“ 

 

„78 % der Urwälder wurden in den letzten 8.000 Jahren zerstört, und jedes 

Jahr gehen weitere 4,2 Millionen Hektar Urwald verloren.“ 

 

„Die drei Hauptursachen der Entwaldung sind die Expansion von 

Landwirtschaft und Infrastruktur sowie die Holznutzung. Der Amazonas-

Regenwald wird in Sojaplantagen und Rinderweiden umgewandelt. Knapp 

20 % dieses einmaligen Lebensraumes sind bereits unwiederbringlich 

verloren.“ 

 

„Zwischen 2000 und 2010 wurden jährlich im Durchschnitt 1,65 Millionen 

Hektar Amazonasregenwald vernichtet – das entspricht 3,14 Hektar oder 

4,4 Fußballfeldern pro Minute!“ 
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Bereits 1973 unterzeichneten eine 
Vielzahl von Staaten in Washington ein 
Abkommen über den Handel mit 
bestimmten Tier- und Pflanzenarten.  
 
Die als Washingtoner Artenschutz- 

abkommen (WA) bekannte Konvention 
(engl.: CITES, Convention on Inter- 
national Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora) ist Grundlage für 
die heute geltenden Artenschutz- 
bestimmungen. Diese Konvention und 
die darauf aufbauenden Gesetzes-
vorgaben beziehen sich vorwiegend auf 
den internationalen Handel und die 
Verarbeitung von geschützten Arten. Die 
eigentliche Biotopzerstörung wird damit 
nicht erfasst. Genau dieser Punkt ist es, 
der immer wieder zu Diskussionen über 
die Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit 
der anzuwendenden Regelungen führt.  
 
 

 

Welche Vorgaben muss der Halter 

von Terrarientieren beachten?  

 
In erster Linie werden wir Terrarianer 
mit den Vorschriften des Tier- und 
Artenschutzes in Berührung kommen. 
Dies zeigt sich in Haltungsrichtlinien, 
Haltungsverboten und einer umfang- 
reichen Nachweispflicht für den Erwerb 
der Pfleglinge. 
 
Da die meisten von uns neben den 
Terrarientieren auch Futterzuchten in 
unterschiedlichem Umfang betreiben und 
zum Teil „Hausschädlinge“ züchten, 
können durchaus zivilrechtliche 
Sachverhalte auftreten. Diese betreffen 
regelmäßig das Thema: Tierhaltung in 
Mietwohnungen. 
 
Daneben kann der Terrarianer straf- 
rechtlichen Vorschriften, welche ins- 
besondere bei unsachgemäßer Hand- 
habung und Unterlassung von Vorsichts-
maßnahmen bei gefährlichen Tieren 
gelten, ausgesetzt sein. 
 
Die Ausführungen hier beschäftigen sich 
mit Themen zum Artenschutz und deren 
praktischer Umsetzung. 
 
 
 

 
 
 
 
Derzeit sind folgende Rechtsgrundlagen 
einschlägig: 
 
- EG-Artenschutzverordnung –  

EG-VO (VO (EG) Nr. 338/97) und  
EG-Artenschutzdurchführungs-
verordnung – DVO (VO (EG)  
Nr. 865/06) 

- Tierschutzgesetz 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
-  Verordnung zum Schutz wildlebender 

Tier- und Pflanzenarten: Bundes- 
artenschutzverordnung(BArtSchV) 

 
Das BNatSchG wurde zuletzt im Jahr 
2009 novelliert. Die BArtSchV ist in ihrer 
aktuellen Fassung seit 1.3.2010 in Kraft. 
Durch die Änderungen der Anhänge I, II 
und III des WA in 2010 wurden 
Änderungen der Anhänge A, B und C des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 
338/97 erforderlich und mit der 
Verordnung (EU) Nr. 709/2010 am 
22. Juli 2010 umgesetzt.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die von mir gehaltenen Arten 

gelten die Schutzkategorien: 

  
- Allgemein geschützte Arten (alle 

Wildtiere) und  
- Besonders geschützte Arten aus 

Anhang B der EG-VO (konkret 
aufgelistete Arten) 

 
Auf Anhang A-Arten wird hier nicht näher 
eingegangen. Für diese bestehen 
wesentlich umfangreichere Vorschriften 
und Kennzeichnungspflichten. 
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Vorschriften zur Haltung 

 
Um etwas Klarheit in die Zulässigkeit der 
Haltung von Anhang B-Arten zubringen 
und die Grenzen aufzuzeigen ist es 
notwendig in die Paragraphen zu 
schauen. 
 
Nach § 44 Abs. 2 S.1 Nr. 1 BNatSchG ist 
es verboten, Tiere und Pflanzen der 
besonders geschützten Arten in Besitz 
oder Gewahrsam zu nehmen, in Besitz 
oder Gewahrsam zu haben oder zu be- 
oder verarbeiten (Besitzverbote). 
 
Soweit sich aus einer Rechtsverordnung 
nach § 54 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG (d.h. 
Anlage 2 BArtSchV) nichts anderes 
ergibt, sind Tiere und Pflanzen der 
besonders geschützten Arten von den 

Besitzverboten ausgenommen, wenn 
sie Entweder in der EG: 
 
rechtmäßig gezüchtet und nicht 
herrenlos geworden sind oder 
 
durch rechtmäßige künstliche Vermeh-
rung gewonnen oder  
 
rechtmäßig der Natur entnommen 
wurden 
 
D.h. der Halter muss den rechtmäßigen 
und damit legalen Erwerb der Tiere 
nachweisen. Dazu werden für Nachzucht-
tiere Züchterbestätigungen ausgestellt. 
 
Für eine Einfuhr von außerhalb der EU 
sind umfangreichere Papiere nötig. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkauf/Vermarktung 

 
Neben der Haltung ist auch die 
Vermarktung von Anhang B-Arten 
verboten, wenn der Besitzer nicht 
nachweisen kann, dass es sich um 
rechtmäßig in der Gemeinschaft 
erworbene bzw. im Falle von außer-
gemeinschaftlichen Herkünften um 
rechtmäßig eingeführte Exemplare 
handelt. Bescheinigungs- oder Geneh-
migungspflichten gelten für B-Arten seit 
dem 1.6.1997 nicht mehr. Jedoch hat 
der Verkäufer, Käufer, Händler oder 
Schausteller das Vorliegen des Aus- 
nahmetatbestandes der zuständigen 
Behörde auf Verlangen jederzeit nach- 
zuweisen. Es kann jedes geeignete 
Beweismittel vorgelegt werden. 
 
Genau dies sind die Grundlagen für die 
Haltung, Zucht und auch Abgabe von 
besonders geschützten Tieren: 
  
rechtmäßige Nachzucht bzw. recht-
mäßige Naturentnahme. 
  
Beim Erwerb der Tiere sind 

demzufolge entsprechende Einfuhr- 

oder Züchterbescheinigungen er- 

forderlich. 

 
In der Praxis haben sich Herkunfts- 
nachweise und Kaufverträge bewährt, in 
denen der Züchter schriftlich bescheinigt, 
dass die Tiere aus einem legalen 
Bestand/Zuchtstock entstammen, in 
Gefangenschaft geboren und aufge-
zogen wurden.  
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Anzeige/Meldewesen 

 
„Eine Meldepflicht besteht für Wirbeltiere 
der besonders geschützten Arten und … , 
soweit die Art nicht in Anlage 5 BArtSchV 
(Ausnahmefälle) aufgeführt ist. Umfang 
und Inhalt der Meldepflicht gehen aus § 
7 Abs. 2 BArtSchV hervor. Die 
Meldepflicht wird durch folgende 
Tatbestände ausgelöst:  
  
- Haltung,  
- Zu- oder Abgang, einschließlich Tod 
des Tieres,  

- Verlegung des regelmäßigen Standorts,  
- Kennzeichnung 
 
„Wer Tiere der unter Absatz 1 fallenden 
Arten, ausgenommen Tiere der in Anlage 
5 aufgeführten Arten, hält, hat der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde un- 
verzüglich nach Beginn der Haltung den 
Bestand der Tiere und nach der 
Bestandsanzeige den Zu- und Abgang 
sowie eine Kennzeichnung von Tieren 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen; die 
Anzeige muss Angaben enthalten über 
Zahl, Art, Alter, Geschlecht, Herkunft, 
Verbleib, Standort, Verwendungszweck 
und Kennzeichen der Tiere. Die 
Verlegung des regelmäßigen Standorts 
der Tiere ist unverzüglich anzuzeigen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Anzeige müssen Zahl, Art, Alter, 
Geschlecht, Herkunft, Verbleib, Standort, 
Verwendungszweck und Kennzeichen der 
Tiere angegeben sein. Die Tierbestands- 
meldung ist vom Halter zu unterzeichnen 
und sollte das Datum enthalten. Ein 
bestimmter Vordruck für die Meldung ist 
nicht vorgesehen. 
 
 
Stand September 2011 
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